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Aktenzeichen  

Dezernat / Fachbereich Fachbereich Soziales  

Vorlagenerstellung Stefanie Nikolai-Jagiela 
 
Verfahrensgang Termin 

Magistrat 20.11.2023 

Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales und Kultur 29.11.2023 

Stadtverordnetenversammlung 11.12.2023 
 
 
Neufassung der Gebührensatzung über die Benutzung der Kinderbetreuungseinrichtungen der  
Stadt Oestrich-Winkel 
 
 
Beschlussvorschlag 

Die Neufassung der Gebührensatzung über die Benutzung der Kinderbetreuungseinrichtungen der Stadt 
Oestrich-Winkel wird wie vorgelegt beschlossen. 
 

Sachverhalt  

Für die Betreuung am Nachmittag können Eltern derzeit zwischen „14 Uhr“ und „17 Uhr“ wählen. 
Um eine größere Wahlmöglichkeit anzubieten, wird die Satzung dahingehend geändert, dass 
Betreuungsmodule bis 

- 14 Uhr 
- 15 Uhr 
- 16 Uhr 
- 17 Uhr 

zur Verfügung stehen. 
Die Betreuungsmodule sind während eines Monats nicht variabel. 
Voraussetzung für eine Betreuung nach 14 Uhr ist die personelle Grundlage der Kindertagesstätte. 
 
Anlage(n) 

1. Neufassung Kita-Gebührensatzung 
 
 
Oestrich – Winkel, 14.11.2023 
 
 
Dezernatsleiter  




